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Das ist natürlich richtig, tatsächlich habe ich aber nie eine irgendwie geartete Einführung in
irgendwelche rechtlichen Belange erhalten. Diese "BASS" findet namentlich in unserer Schule
auch keine Erwähnung, daher ist mir diese Ausführung tatsächlich einigermaßen unbekannt.
Unser Schulleiter teilt uns dienstliche Vorgaben - d.h. die entsprechenden Inhalte - direkt und
regelmäßig mit.

Zum Umfang von Tests, lt. seinen Vorgaben:
- Test max. über die letzten 4 Unterrichtsstunden
- unangekündigter Kurztext max. über die letzten 2 Unterrichtsstunden

Da der Umfang im aktuellen Fall WEIT über diese Vorgaben hinausgeht, wollte ich gern den
genauen Wortlaut von Vorgaben, sofern diese existieren, wissen.

@Firelilly
Das ist natürlich richtig, im Prinzip. Aber die Lehrerin hat explizit 7 Themen vorgegeben, für
einen Test. Wie gesagt, meines Wissens gibt es Beschränkungen im Umfang. Es kann natürlich
sein, dass unser Schulleiter so seine eigenen Vorgaben macht, die nicht unbedingt
allgemeingültig sind oder sein müssen. Aber das versuche ich ja gerade, herauszufinden.
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